
Die Altersrente.
WinLifePension. Die lebenslange Garantie auf ein gesichertes Zusatzeinkommen
als Ergänzung zur staatlichen und beruflichen Vorsorge.



Die Altersrente WinLifePension
garantiert Ihnen ein regelmässiges,
lebenslanges Einkommen als Ergän-
zung zur staatlichen oder beruflichen
Vorsorge. Sie eignet sich für Ihre
eigene finanzielle Sicherheit im Alter
und als lebenslange Absicherung
Ihrer Partnerin oder Ihres Partners.
Zusätzlich zur garantierten Rente
wird Ihnen ein nicht garantierter
Überschuss ausbezahlt. 

Die Altersrente der Winterthur
Leben kann mit einer Einmaleinlage,
mit periodischen Prämien oder einer
Kombination dieser beiden Varianten
finanziert werden. Ein Abschluss ist
in den Währungen CHF, EUR oder
USD möglich. Sie haben zudem die
Wahl zwischen einer flexiblen oder
konstanten Auszahlung mit bis zu
drei verschiedenen Rentenhöhen.

Eine Altersrente der Winterthur
Leben ergänzt Ihre bestehenden
Vorsorgeleistungen durch ein
garantiertes Zusatzeinkommen.
Damit geniessen Sie den finan-
ziellen Spielraum, den Sie sich für
ein sorgenfreies Alter wünschen.
Und dies lebenslang.

Die lebenslange 
Einkommensgarantie.

Rentenphase
Laufzeit

Lebenslang garantierte Rente

Überschüsse

Anspar-
phase

Flexible Auszahlung

Je nach Lebensplanung und Vorsorgesituation können
Sie Ihre lebenslangen Renten mit bis zu drei unter-
schiedlichen Rentenhöhen individuell planen und
gestalten (Überschusssystem Leistungserhöhung).

Konstante Auszahlung

Für einen gleich bleibenden finanziellen Bedarf eignet
sich die lebenslange Rente mit konstanter Rentenhöhe
(Überschusssystem Leistungserhöhung). 

RentenphaseAnspar-
phase

Laufzeit

Lebenslang garantierte Rente

Überschüsse
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Was heisst das konkret?

Leistungen
Im Erlebensfall
Die Altersrente der Winterthur Leben
kann für eine oder zwei Personen
abgeschlossen werden.

• Erlebensfallleistungen bei Abschluss
für eine Person:
Die garantierte Rente und ein nicht 
garantierter Überschuss werden 
so lange ausbezahlt, wie die ver-
sicherte Person lebt.

• Erlebensfallleistungen bei Abschluss
für zwei Personen:
Die garantierte Rente und ein nicht
garantierter Überschuss werden 
so lange ausbezahlt, wie eine der
versicherten Personen lebt.

Im Todesfall
• Todesfallleistung bei Abschluss für

eine Person:
Ein allfälliger Rückkaufswert wird
an die Begünstigten ausbezahlt.

• Todesfallleistungen bei Abschluss
für zwei Personen:
Beim Tod einer der versicherten 
Personen wird die Rente weiter an 
die überlebende Person ausbezahlt.
Sie kann unverändert überwiesen 
werden oder, falls gewünscht, um 
einen frei wählbaren Prozentsatz 
gekürzt werden. Beim Ableben der
zweiten versicherten Person wird 
ein allfälliger Rückkaufswert an die
Begünstigten ausbezahlt.

Bei Erwerbsunfähigkeit
Wenn Sie Ihr Rentenkapital mit
regelmässigen Prämien finanzieren,
können Sie optional eine Prämien-
befreiung für eine allfällige Erwerbs-
unfähigkeit einschliessen. Die Winter-
thur Leben übernimmt die weiteren
Prämienzahlungen, wenn Sie durch
Krankheit oder Unfall erwerbsun-
fähig werden.

Überschüsse
Überschüsse entstehen, wenn
gegenüber den Annahmen, welche
der Prämienberechnung zugrunde
liegen, die Erträge der Kapitalanlage
höher sind und/oder der Risiko-
und Kostenverlauf günstiger ist. Die
Höhe des nicht garantierten Über-
schusses wird jährlich festgesetzt.

Für die Zeit des Rentenbezugs
haben Sie die Wahl zwischen zwei
Überschusssystemen. Bei beiden
Systemen ist die garantierte Renten-
höhe dieselbe:

• Überschusssystem A – Auszahlung:
Die Überschüsse werden sofort
mit den vereinbarten Renten aus-
bezahlt. Da das Kapital, auf dem 
die Erträge erwirtschaftet werden, 
durch die Rentenzahlungen in der 
Regel kleiner wird, nehmen die 
Überschüsse dementsprechend ab.
Dieses Überschusssystem eignet 
sich dann, wenn Sie in den ersten 
Jahren nach Aufgabe der Erwerbs-
tätigkeit über höhere finanzielle 
Mittel verfügen wollen.

• Überschusssystem B – Leistungs-
erhöhung:
Die während des Rentenbezugs
anfallenden Überschüsse finanzie-
ren eine Zusatzrente. Diese steigt 
mit jeder Überschusszuweisung an.
Die bereits erhaltene Zusatzrente 
ist garantiert. Dieses Überschuss-
system eignet sich als Inflations-
schutz.
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Steuern
Erträge, die in der Ansparphase
zwischen der ersten Einzahlung und
dem Rentenbeginn anfallen, sind
von der Einkommens- und Verrech-
nungssteuer befreit. Die Altersrente
kann in der freien oder in der ge-
bundenen Vorsorge abgeschlossen
werden.

In der freien Vorsorge sind die
bezogenen Renten zu 40% als
Einkommen steuerbar.

Einzahlungen in die gebundene
Vorsorge (Säule 3a) können vom
steuerbaren Einkommen abgezogen
werden. Die maximale Höhe der ab-
zugsberechtigten Beiträge ist jedoch
staatlich begrenzt. Die bezogenen
Renten sind zu 100% als Einkommen
steuerbar.

Zusätzliche Vorteile
Freie Begünstigung
Im Gegensatz zur staatlichen und
beruflichen Vorsorge bietet die
Altersrente der Winterthur Leben
weit mehr Gestaltungsfreiheiten.
Ein allfälliger Rückkaufswert fällt im
Todesfall nicht an die Versicherungs-
gesellschaft, sondern wird an die
von Ihnen begünstigten Personen
ausbezahlt. In der freien Vorsorge
kann die Begünstigung jederzeit
geändert werden. Besondere Be-
stimmungen bestehen bei der ge-
bundenen Vorsorge.

Erbprivileg
Begünstigte und zugleich erbbe-
rechtigte Familienangehörige, wie
z.B. der Ehegatte, die Nachkommen,
die Eltern, die Grosseltern oder
die Geschwister haben auch dann
Anspruch auf die Versicherungs-
leistung, wenn sie eine Erbschaft,
wie zum Beispiel aufgrund einer
Überschuldung, ausschlagen.
Ein allfälliger Rückkaufswert fällt
nicht in den Nachlass, sondern
wird den Begünstigten direkt aus-
bezahlt.

Flexibilität
• Auszahlungsbeginn:

Sie legen den Zeitpunkt für den 
Beginn der Rentenzahlung selbst 
fest. Bei Einmalprämien-Verträgen 
kann der Auszahlungstermin auf 
den Tag genau gewählt werden. 

• Rentenhöhe:
Mit der Altersrente der Winterthur
Leben können Sie bis zu drei ver-
schiedene Rentenhöhen wählen
und haben die Wahl zwischen zwei 
Überschusssystemen.
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Ihre Vorteile.

• Sichere Kapitalanlage
• Lebenslang garantiertes Einkommen
• Kein Aufwand mit der Kapitalverwaltung
• Kapitalanlage ohne zusätzliche Anlagekosten
• Abschluss für eine oder zwei Personen 
• Flexibler Rentenbeginn
• Drei Rentenhöhen
• Rückgewährdauer wählbar
• Freie Begünstigung (in der freien Vorsorge)
• Erbprivileg
• Steuerliche Vorteile
• Sicherheit bei Erwerbsunfähigkeit (optional)
• Abschluss in CHF, EUR oder USD
• Befristete Rentenlösungen sind möglich
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Machen Sie sich die attraktiven
Eigenschaften einer Altersrente der
Winterthur Leben zunutze.

Dies ist jedoch nur eine der vielen
Möglichkeiten aus dem innovativen
und flexiblen Finanzdienstleistungs-
angebot der Winterthur Leben in
Zusammenarbeit mit der Credit Suisse.
Wir stehen Ihnen bei der Gestaltung
der für Sie idealen Lösung in jedem
Bereich der privaten und beruflichen
Vorsorge gerne zur Seite.

Wir sind für Sie da.

Winterthur Leben – ein Unternehmen
der Credit Suisse Group.

Winterthur Leben
Kundendienst
Postfach 328
8401 Winterthur

Tel. 052 261 50 50
Fax 052 261 61 62
www.winterthur-leben.ch


